
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 
GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 

 
 

Einladung zur Einladung zur Einladung zur Einladung zur     
SiSiSiSittttzungzungzungzung    

 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer  findet am  

Dienstag, den 07.10.2014 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Petershauser Str. 1 statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 

können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 

Sitzung gebeten. 
 

    

TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung    1111    
(mit Ergänzungen vom 01.10.2014)(mit Ergänzungen vom 01.10.2014)(mit Ergänzungen vom 01.10.2014)(mit Ergänzungen vom 01.10.2014)

 

  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 8 vom 16.09.2014 öffentlicher Teil 
 

  2. 
 

Bauanträge 

  2.1. BA-Nr. 28/2014; Antrag auf Errichtung eines Ersatzbaus (E+1) für das bestehende 

Wohnhaus an gleicher Stelle; neue Grundfläche 10mx13m; Dachneigung 42° in 85411 

Hohenkammer, Waltenhofen Hs.Nr. 1; Fl. Nr. 577 Gemarkung Hohenkammer 
 

  3. Beratung über den Beitritt der Gemeinde Hohenkammer zu einer Arbeitsgemeinschaft 

zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) 
 

  4. Umbau Rathaus  

 

  4.1 Vergabe der Bodenbeläge und Teppichböden 
 

  4.2. Information über eingebauten Briefkasten 
 

  4.3. Gestaltung des Eingangsbereiches Rathaus 
 

  4.4. Spritzschutz Granitplatten an der Nordseite des Rathauses (Treppenhaus) 
 

  4.5. Festlegung der Lisenenfarbe am Rathaus 
 

  4.6. Vergabe der EDV im Rathaus 

 

  5. Vergabe der EDV in der Grundschule 

 

  6. Beratung über die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die FFW Hohen-

kammer für das Haushaltsjahr 2015 
 

  6.1. Eventuell hierzu notwendige Beschlüsse 
 



1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 GO). 

 

  7. Beschaffung von Mobiliars für das Büro der Schulleitung und des Sekretariats an der 

Grundschule Hohenkammer 
 

  8. Widmung einer Straße in Untermarbach „Am Wasserhaus“ Fl. Nr. 1117 Gemarkung 

Hohenkammer 
 

  8.1. Widmung des Geh- und Radweges Herschenhofen und der Gehwege durch den Grünzug 

Botzau und Oberfeld 
 

  9. Bekanntgabe von Zuwendungszusagen für Geh- und Radweg und DSL-Ausbau 
 

10. Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 
 

 

 
 
 

Hohenkammer, 01.10.2014                                               Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 
 


